
II-- Clou 

A n fra g e 

der Abgeordneten 

und Genossen 

an den Bundesminister i'ür soziale Verwal tung 

betreffend ZuschUsse an Werksklichen 

Der § 81 des Allg;~meinen Sozialversicherungsgesetzes besagt, 

daß die Hittel der Sozialversicherung nur für die gesetzlich 

vorgeschriebenen oder zulässigen Zwecke verwendet werden dUrfcn~ 

Diese Bestimmung, welche den Trägern der Sozialversicherung 

eine besondere VerantHortung hinsichtlich der Gestaltung ihrer 

Aufwendungen auf'erlegt, soll nach dem Bericht des Ausschusses 

für soziale Verwaltung (613 d.Bo, VIIoGP.) beispielsweise aus­

schließen, "die Mittel der Sozialversicherung für Werbung nach 

privatwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwenden", wobei 

aber orientierende Soh1.'i1:'ton als "zu den zulässigen ZW'ecken 

gehörend tI er,.!ähn t , .... erden ~ 

§ 81 ','lJ.rde nun , .... iederhol t so ausgelegt, daß er auch soziale 

Zuwendungen für die Bediensteten der Sozialversicherungsträger 

ausschließt, sofern Ge'iährleistul1.c-en nicht ausdrücklich in der 

Dienstordnung verankert sindo Aus diesem Grund unterlassen es 

die Sozialversicherungsanstalten heute, vor allem eine Sozial­

leistung zu gewähren, die nicht nur in Österreich, sondern inter­

national Ubl~ch und von großem Nutzen ist, nämlich die Leistung 

von Zus chüs s en für Bi t tage s s en aus S ogenann ten 1ferksküchen. Es 

wird daher entweder in den Betriebskantinen teures oder in der 

Qualität minderHertiges Essen ausgegeben oder die Bediensteten 

der Sozialversicherungsans tal ten sind gOZ"lungen, ihre Mahlzei ten 

außer Haus e:i.nzunel1Jl1en, "as zu erhebl~chen. Z(,;:i. tverlus ten fUhrt. 

All dies zu beHoJirken, kann aber '-Tohl nicht die Absicht des 

Gesetzgebers be~ der Erlassung des § 81 gewesen sein. 
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Die gefertigten Abgeordneten richten daher an Sie die fol­

gende 

A n fra g e 

lo) Ist das Bundesm:Lnis tcr:Lum für sozia.le Ver'val tung als 

A.ufsichtsbehörcle berei t, Sozialleis tungen der Ans tal ten 

im üblichen Umfcu'lg, ,..rie insbesondere die Zahlung von 

Zuschüssen für Mahlzeiten aus Betriebsküehen zu~~assen ? 

2.) 1'lenn nieh t, sind Sie berei t 9 dem I-lohen Haus einen Novel­

lierungsvorschlag zu § 81 vorzulegen, welcher derartige 

soziale Zuwendungen ermöglicht ? 
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